
Tischtennisverband Region Hannover e.V. (TTVRH) 
Durchführungsbestimmungen für Regionspokalspiele 

Saison 2026 / 2027 
 
Entsprechend der WO des DTTB schließt auch in diesen Durchführungsbestimmungen der Begriff „Spieler“ immer auch den 
Begriff „Spielerin“ mit ein. 
 
 
1. Pokalklassen und Spielsysteme 
 
1.1 Pokalklassen 4-er Mannschaften 
 

HERREN  Bezirksoberliga + Bezirksliga 1. Kreisklasse 
1. Bezirksklasse   2. Kreisklasse 
2. Bezirksklasse   3. Kreisklasse 
Kreisliga    4. Kreisklasse 

 
DAMEN   Bezirksoberliga + Bezirksliga Kreisliga 

 
JUNGEN 19  Bezirksliga + Bezirksklasse 2. Kreisklasse 

Kreisliga + 1. Kreisklasse  3. Kreisklasse 
 

Spielsystem (von links nach rechts) 
 

Bundessystem zzgl. neu zu bildendes Schlussdoppel (Siegpunkt: 6. Punkt) 
 

2 DOPPEL: D 1 - D 1 
  D 2 - D 2 

 
8 EINZEL:  1 - 2 2 - 1 3 - 4 4 - 3 

1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 
 

1 neu zu bildendes Schlussdoppel 
 

An dem neu zu bildenden Schlussdoppel nimmt für jede Mannschaft jeweils ein Spieler teil, der am Anfang in Doppel 1 
und einer, der am Anfang in Doppel 2 aufgestellt war. Im Schlussdoppel sind somit nur Spieler einsatzberechtigt, die 
bereits in einem Anfangsdoppel aufgestellt waren. 

 
 

1.2 Pokalklassen 2-er Mannschaft 
 

JUNGEN 15  Kreisliga + Kreisklasse 
 

MÄDCHEN 19  / 15 Kreisliga  
 

JUNGEN 13  / 11 Kreisliga + Kreisklasse 
 

MÄDCHEN 13  / 11 Kreisliga 
 

Spielsystem 
 

Corbillon - Cup (Siegpunkt: 3. Punkt) 
 

2 EINZEL: A1 - B1  
A2 - B2 

 
1 DOPPEL: Doppel A - Doppel B 

 
2 EINZEL: A1 - B2  

A2 - B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Austragungsmodus 
 

2.1 Die Pokalspiele werden im einfachen KO-System ausgetragen. Bei mehr als 64 Mannschaften wird eine Vorrunde 
gespielt. 

 
2.2 Die Auslosung erfolgt ohne Setzung und ohne konkretes Pokalraster von Runde zu Runde. Das Heimrecht  ergibt sich 

aus der jeweiligen Auslosung, sodass eine Mannschaft mehrere Auswärtsspiele in Folge haben kann. Bei der 
Auslosung wird lediglich darauf geachtet, dass mehrere Mannschaften eines Vereins im Verlauf des Wettbewerbs so 
spät wie möglich aufeinandertreffen. 

 
 

3. Pokalleitung 
 

3.1 Der Vorstand des TTVRH benennt für alle Konkurrenzen eine Pokalleitung. Dies ist: 
 

Detlef Brauner   Tel.: 0511 - 53 33 94 40   E-Mail: de.brauner@web.de 
 

Die Pokalleitung entscheidet in Streitfragen und bei Unstimmigkeiten abschließend unter Beachtung dieser 
Durchführungsbestimmungen. 

 
3.2 Mit der Meldung zum Regionspokal verzichten die teilnehmenden Mannschaften auf jegliche Rechtsmittel gegen die 

Entscheidungen der Pokalleitung, ausgenommen sind Gebührenbescheide gemäß Gebührenordnung des TTVRH. 
 

3.3 Der Versand der jeweils nächsten Runde erfolgt durch die Pokalleitung ausschließlich an die in click-TT erfassten 
Abteilungsleitungen und Mannschaftskontakte der jeweiligen Pokalmannschaften. 

 
 

4. Pokalmeldung 
 

4.1 Die Meldung aller Mannschaften eines Vereins, die am Regionspokal teilnehmen sollen, erfolgt als Pokal-
Vereinsmeldung über click-TT bis  spätestens zum 01.07. des jeweiligen Jahres. 

 
4.2 Eine Mannschaft darf nur in der Spielklasse für den Pokal gemeldet werden, in der sie auch am Punktspielbetrieb 

teilnimmt. 
 

4.3 Mannschaften, die als  Spielgemeinschaft  aus zwei Vereinen am  Punktspielbetrieb teilnehmen, sind auch im 
Regionspokal eine Spielgemeinschaft. 

 
4.4 In den Klassen, in denen mit 4-er Mannschaften gespielt wird (Ziffer 1.1), kann für jede zum Punktspielbetrieb 

angemeldete Mannschaft genau eine Mannschaft für den Pokalwettbewerb angemeldet werden. In den Klassen, in 
denen mit 2-er Mannschaften gespielt wird (Ziffer 1.2), kann für jede zum Punktspielbetrieb angemeldete 2-er 
Mannschaft genau eine Mannschaft für den Pokalwettbewerb angemeldet werden und für jede zum Punktspielbetrieb 
angemeldete 4-er Mannschaft können maximal zwei Mannschaften in dieser Klasse für den Pokalwettbewerb 
angemeldet werden.  

 
4.5 Werden in derselben Pokalklasse mehrere 2er-Mannschaften gemeldet, sind diese in der dem Punktspielbetrieb 

entsprechenden  Reihenfolge durchzunummerieren. 
 

Maßgeblich für die  Zugehörigkeit  eines  Spielers zu einer  Mannschaft ist der Status  als Stammspieler und nicht ein 
ggf. in  einer anderen  Mannschaft vorhandener Status  als Nachwuchs-Ergänzungsspieler. Stammspieler, die nach  
Ziffer  6.5 oder 6.6 in dieser Pokalklasse  aufgrund ihres QTTR-Werts nicht einsatzberechtigt sind, bleiben bei der 
Ermittlung der Mannschaftszugehörigkeiten der Spieler in dieser Pokalklasse unberücksichtigt (siehe auch das 
folgende Beispiel). 

 
Für die Zugehörigkeit  zu einer Mannschaft, gilt jeweils die Aufstellung zur Hin- und Rückrunde. Spieler, die während 
einer Halbserie  nachgemeldet werden, verändern die Zugehörigkeit der anderen Spieler zur jeweiligen 
Pokalmannschaft nicht.  

 
Beispiel für die automatische Pokal-Mannschaftszugehörigkeit der Spieler bei mehreren 2er-Mannschaften: 

 
Ein Verein meldet für Punktspiele eine 4er-Jungen 13-Mannschaft mit 6 Stammspielern, eine 2er-Jungen 13-
Mannschaft mit 5 Stammspielern und eine Jungen-11-Mannschaft: Die Nr. 1 der 4-er-Jungen 13-Mannschaft ist nach 
Ziffer 6.5 aufgrund eines zu hohen QTTR-Werts in dieser Pokalklasse nicht einsatzberechtigt. 

 
Dies hat bei einer Ausschöpfung der Maximalzahl von 4 gemeldeten Pokalmannschaften folgende automatische 
Zugehörigkeit der Spieler für diese Pokalmannschaften zur Folge: 

 
Pokalmannschaft I: Stammspieler Nr. 2 und 3 der 4er- Jungen 13-Mannschaft 
Pokalmannschaft II: Stammspieler Nr. 4 bis 6 der 4er- Jungen 13-Mannschaft 
Pokalmannschaft III: Stammspieler Nr. 1 bis 5 der 2er- Jungen 13-Mannschaft 
Pokalmannschaft IV: alle Stammspieler der Jungen 11-Mannschaft 

 
4.6 Mannschaften, die während der Punktspielrunde den Spielbetrieb eingestellt haben (gestrichen, zurückgezogen, etc.), 

werden auch  im Pokalwettbewerb gestrichen. Die Pokalleitung ist darüber von der jeweils zuständigen Spielleitung 
umgehend zu informieren.  



5. Termine 
 

5.1 Für jede Spielrunde gibt es verbindliche Fristen für den Terminvorschlag, die Terminbestätigung und das Rundenende. 
 

Termine der einzelnen Runden (etwaige Änderungen werden durch den Pokalleiter mitgeteilt): 
 
 

TERMINVORSCHLAG  TERMINBESTÄTIGUNG  RUNDENENDE 
 
Vorrunde 03.  Aug.  2026  10.  Aug. 2026  01.  Sept   2026 

 
1. Runde 07.  Sept. 2026  14.  Sept. 2026  26.  Okt.    2026 

 
2. Runde 02.  Nov. 2026  09.  Nov. 2026  23.  Dez.   2026 

 
3. Runde AF 04.  Jan.  2027  11.  Jan.  2027  15. Feb.    2027 
          ***** 02.  Nov. 2026  09.  Nov. 2026  15.  Feb.   2027 

 
4. Runde VF 22.  Feb.  2027  01.  März 2027  29.  März   2027 

 
5. Runde HF 12.  Apr.  2027  19.  Apr.  2027  10.  Mai      2027 
          ***** 22.  Feb.  2027  01.  März 2027  10.  Mai      2027 

 
Finale  Termin wird noch bekannt gegeben 

 
         ***** Wird in einer Konkurrenz keine 2. Runde bzw. 4. Runde gespielt, (siehe 5.2), gilt als 

TERMINVORSCHLAG und TERMINBESTÄTIGUNG für die 3. Runde jeweils das Datum  der 2. 
Runde und für das Halbfinale jeweils das Datum der 4. Runde. Die zur Verfügung  stehende Zeit bis 
zum RUNDENENDE wird dadurch größer. 

 
5.2 Welche Runden in der jeweiligen Spielklasse vor dem Halbfinale ausgespielt  werden, hängt  davon ab, wie viele 

Mannschaften für  diese Spielklasse gemeldet worden sind. Folgende Runden werden gespielt: 
 

Mehr als 64 Mannschaften: Vorrunde bis 4. Runde 
33 - 64 Mannschaften:  1. bis 4. Runde 
17 - 32 Mannschaften:  1. Runde, 3. Runde, 4. Runde 
  9 - 16 Mannschaften:  1. Runde, 3. Runde 
  5 -   8 Mannschaften:  3. Runde 

 
5.3 TERMINVORSCHLAG 

 
5.3.1 Die Heimmannschaft muss der Gastmannschaft bis zu dem in 5.1 genannten Datum einen Terminvorschlag 

mit mindestens drei möglichen Spielterminen zuschicken. 
 

5.3.2 Von diesen drei Terminen muss mindestens einer von Montag bis Donnerstag liegen, wenn der Verein über 
einen solchen Trainings-Spieltag unter der Woche verfügt. 

 
5.3.3 Von diesen drei Terminen muss einer von Freitag bis Sonntag liegen. 

 
5.3.4 Alle drei Termine müssen außerhalb der schulfreien Tage liegen, denn es besteht keine Verpflichtung an 

Feiertagen, während der Schulferien sowie an Wochenenden, die unmittelbar an die Schulferien angrenzen, 
zu spielen. 

 
Sommerferien:    02.07.2026 - 12.08.2026 
Tag der deutschen Einheit:   03.10.2026 
Herbstferien    12.10.2026 - 23.10.2026 
Reformationstag    31.10.2026 
Weihnachtsferien:   21.12.2026 - 08.01.2027 
Winterferien:    01.02.2027 - 02.02.2027 
Osterferien:    22.03.2027 - 02.04.2027 
Tag der Arbeit:    01.05.2027  
Himmelfahrt:    06.05.2027 
Pfingsten:    15.05.2027 - 18.05.2027 

 
5.3.5 Von diesen drei Terminen  darf keiner an einem Tag liegen, an dem die Gastmannschaft bereits ein 

Punktspiel hat. Der Heimverein hat dies in click-TT zu überprüfen. 
 

5.3.6 Die drei vorgeschlagenen Termine müssen zwischen dem Termin für die Terminbestätigung und dem 
Rundenende liegen. In beiderseitigem Einvernehmen kann auch früher gespielt werden. 

 
5.3.7 Entsprechen die Terminvorschläge nicht allen der oben genannten Kriterien, kann die Gastmannschaft dies 

bei der Heimmannschaft reklamieren, die daraufhin unverzüglich neue korrekte Terminvorschläge zu 
übermitteln hat. 



5.3.8 Versäumt es der Heimverein, dem Gastverein fristgerecht Terminvorschläge zu übermitteln, verliert er sein 
Heimrecht, sodass es zu einem Heimrechttausch kommt. Direkt  nach  Fristablauf  hat der ehemalige 
Gastverein  nun seinerseits die Möglichkeit, dem  ehemaligen Heimverein innerhalb von 48 Stunden nach 
Ablauf des Terminvorschlagdatums als neuer Heimverein unter Beachtung der in 5.3 genannten Kriterien 
Spieltermine in eigener Halle vorzuschlagen. Die Pokalleitung erhält diese Terminvorschläge ebenfalls zur 
Kenntnis  und  erfasst in click-TT den dadurch erfolgten Heimrechttausch. Das Verfahren zur 
Terminbestätigung, die weiterhin bis zu dem in Ziffer 5.1 genannten  Datum zu erfolgen hat, wird 
anschließend wie in Ziffer 5.4 beschrieben durchgeführt.  

 
5.3.9 Versäumt es jedoch in den  Fällen der Ziffer 5.3.8  auch der ehemalige  Gastverein, dem ehemaligen 

Heimverein fristgerecht Termine in eigener Halle vorzuschlagen, verliert auch dieser dadurch das 
zwischenzeitlich  erworbene Heimrecht, sodass es in diesem  Fall doch  nicht zu einem Heimrechttausch 
kommt. Wenn es somit beide Vereine versäumt  haben, dem  jeweils anderen Verein fristgerecht  
Spieltermine vorzuschlagen, setzt die Pokalleitung beiden Vereinen eine neue und letzte Frist, um 
miteinander innerhalb dieser Frist ohne Anwendung des von 5.3.1 bis 5.3.5 beschriebenen Verfahrens 
einvernehmlich einen Spieltermin zu vereinbaren und diesen fristgerecht sowohl der Pokalleitung mitzuteilen 
als auch in click-TT durch den Heimverein zu erfassen. Wird auch diese letzte Frist zur Terminmitteilung an 
die Pokalleitung überschritten, scheiden beide Vereine aus dem laufenden Wettbewerb aus. 

 
5.4 TERMINBESTÄTIGUNG 

 
5.4.1 Bis zu dem in 5.1  genannten Datum für die Terminbestätigung muss die Gastmannschaft einen 

Terminvorschlag ausgewählt und gegenüber der Heimmannschaft als Spieltermin bestätigt haben. 
 

5.4.2 Versäumt es der Gastverein, dem Heimverein fristgerecht die Bestätigung für einen der drei erhaltenen 
Terminvorschläge zu übermitteln, verliert er damit das Recht  auf  diese Terminauswahl. In diesem Fall wählt 
der Heimverein nach  Ablauf dieser Frist zur Terminbestätigung einen seiner drei vorgeschlagenen Termine 
aus, der zwingend allen  der in Ziffer 5.3  genannten Kriterien entsprechen muss, teilt diesen dem Gastverein 
mit und erfasst ihn anschließend  fristgerecht in click-TT.  

 
5.4.3 Der Heimverein  hat den vereinbarten Spieltermin spätestens  48 Stunden  nach Ablauf der Frist für die 

Terminbestätigung gemäß der veröffentlichen  Anleitung in click-TT zu erfassen. 
 

5.5 RUNDENENDE 
 

Bis zu diesem Datum  muss das Spiel ausgetragen worden sein (Ergebniserfassung  s. Ziffer  9.3). 
 

5.6 Finden auf höherer Ebene zeitgleich zum Finale des Regionspokals nationale oder internationale Meisterschaften, 
Ranglisten etc. statt, stellt die Meldung hierfür einen Verlegungsgrund dar. Die Regularien  zur Austragung dieses 
Pokalfinals (z.B. Ort, Zeit), werden dann vom Pokalleiter vorgegeben. 

 
5.7 Ein Ordnungsgeld wegen Überschreitens  gesetzter Termine wird verhängt, 

-   gegen den Heimverein, wenn  dieser die in 5.3.1 genannte Frist zum Terminvorschlag nicht einhält 
-   gegen den Gastvereins, wenn dieser die in 5.4.1 genannten Frist zu Terminbestätigung nicht einhält 
-   gegen  den Heimverein, wenn  dieser die in  5.4.3 genannten bzw. die in Ziffer 5.3.9 von der Pokalleitung  
    gesetzte  Frist  zur Eintragung des Spieltermins in click-TT nicht einhält. 

 
 

6. Einsatzberechtigung 
 

6.1 Gespielt  wird  gemäß der  aktuellen Mannschaftsmeldung der entsprechenden Punktspiel-Halbserie. In Pokalspielen 
sind  alle Spieler  der gemeldeten Mannschaft einsatzberechtigt, die  keinen  Sperrvermerk besitzen (weitere 
Ausnahmen: siehe  Punkt  6.2, bis 6.6) 

 
6.2 Für die Herren-Konkurrenz in der 3. Kreisklasse gilt folgende Regelung: 

Alle vier eingesetzten  Einzelspieler sowie auch alle vier Doppelspieler dürfen  zusammen maximal eine Summe von 
5.200  QTTR - Punkten erreichen. 

 
6.3 Für die Herren-Konkurrenz in der 4. Kreisklasse gilt folgende Regelung: 

Alle vier eingesetzten  Einzelspieler sowie auch alle vier Doppelspieler dürfen  zusammen maximal eine Summe von 
4.800  QTTR - Punkten erreichen. 

 
6.4 Werden  Spieler in der 3. und 4. Kreisklasse  eingesetzt, die bei der Mannschaftsmeldung noch keinen QTTR-Wert 

hatten, gilt der erste erspielte QTTR-Wert (11.08. / 11.12. / 11.02.) aus der neuen Saison. 
 

6.5 Für die Konkurrenzen Jungen 13/11 und Mädchen 13/11 gilt folgende Regelung: 
Spieler mit einem  QTTR-Wert von 950 oder mehr sind in dieser Pokalklasse nicht einsatzberechtigt. 

 
6.6 Für die Konkurrenz Jungen 15 gilt folgende Regel: 

Spieler mit einem  QTTR-Wert von 1000 oder mehr sind in dieser Pokalklasse nicht einsatzberechtigt. 
 

6.7 Bei dem in Ziffer  6.2 bis 6.6 genannten QTTR-Wert handelt es sich für die gesamte Saison (Vorrunde bis Finale) um 
den für die Mannschaftsaufstellung der Vorrunde relevanten  QTTR-Wert vom 11. Mai. 



 
7. Ersatzgestellung 

 
7.1 Spieler aus unteren Mannschaften, die einen Sperrvermerk (SPV) besitzen, sind auch im Pokal nicht 

einsatzspielberechtigt (s. Ziffer 6.1). 
 
7.2 Die sonstige Ersatzgestellung aus unteren Mannschaften in Pokalspielen ist in unbegrenzter Anzahl möglich. 

 
7.3 Die Durchführungsbestimmungen des TTVRH e.V. zum Spielen in gemischten Mannschaften finden auch im 

Pokalwettbewerb Anwendung. 
 

7.4 Die Ersatzgestellung bei mehreren Mädchen bzw. Jungen 15 sowie Jungen 13/11 2er-Mannschaften ist nur in höheren 
Pokalmannschaften möglich. Ersatzspielberechtigt sind dabei sämtliche Spieler aus tieferen  Mädchen 13/11 bzw. 
Jungen 13/11-Pokalmannschaften, unabhängig davon, ob sie im Punktspielbetrieb den Status eines Nachwuchs-
Ergänzungsspielers besitzen oder nicht. 

 
 

8. Mannschaftsaufstellung 
 

8.1 Gespielt wird nach dem Bundessystem. Bei der Mannschaftsaufstellung ist die Aufstellungsreihenfolge innerhalb der 
Mannschaft im  Einzel und Doppel frei wählbar. Bei unvollständigem Antreten bleibt der letzte Platz bzw. die letzten 
Plätze unbesetzt. 

 
8.2 Für den Fall, dass sich beide Mannschaften gleichermaßen irren und versehentlich falsche Doppel- oder Einzelpartien 

ausgetragen  worden  sind, muss die Aufstellung  auch nachträglich noch angepasst werden. Dies gilt  insbesondere 
dann, wenn nachträglich festgestellt wird, das irrtümlich Doppel 1 gegen Doppel 2 und Doppel 2 gegen Doppel 1 
gespielt worden sind und nicht wie nach dem Spielsystem vorgesehen 1-1 und 2-2. In diesem Fall gilt Doppel 2 der 
Gastmannschaft nachträglich automatisch als Doppel 1 und umgekehrt, sodass auch diese falsch gespielten Doppel in 
die Wertung des Spiels einfließen. Eine falsche Doppel- oder Einzelaufstellung ist deshalb im Pokal unmöglich. 

 
 

9. Sieger / Ergebniserfassung 
 

9.1 Sieger eines Pokalspiels ist die Mannschaft, die zuerst den Siegpunkt erreicht hat (s.  1.1 und 1.2). Sofern in 
Unkenntnis der Regel bei Vierermannschaften  beim Stand von 5:5  irrtümlich kein Schlussdoppel gespielt wird, ist die 
Mannschaft Sieger, die mehr Sätze und bei Satzgleichheit mehr Bälle gewonnen hat, bei Satz- und Ballgleichheit 
entscheidet das Los. 

 
9.2 Das Spielformular muss dem Pokalleiter nur nach Aufforderung zugeschickt  werden. 

 
9.3 Die Spielergebnisse sind von der Heimmannschaft  innerhalb von 24  Stunden nach Spielbeginn  in click-TT zu 

erfassen. Bei einer Fristverletzung wird ein Ordnungsgeld verhängt. 
 

9.4 Für die  Spielerfassung  in click-TT  müssen die Spieler der jeweiligen Mannschaften aus einem Auswahlpool  
ausgewählt  werden, in dem sämtliche Spieler des Vereins aufgeführt sind. Hier ist durch die Heimmannschaft  darauf  
zu achten, dass die richtigen Spieler erfasst werden (ggf. muss im Spielformular der Vorname mit angegeben werden, 
falls es mehrere Spieler mit gleichem Nachnamen gibt). In click-TT sind alle bis zum jeweiligen Siegpunkt gespielten 
Spiele zu erfassen. 

 
9.5 Die normale Erfassung des Schlussdoppels, das bei Vierermannschaften beim Stand von 5:5 ausgetragen wird, ist in 

click-TT unmöglich. Das Ergebnis dieses Doppels muss daher bei der Erfassung des Spielberichts in das 
Bemerkungsfeld eingetragen werden. 

 
9.6 Die Pokalspiele sind durch die Erfassung in click-TT  TTR-relevant. 

 
 

10. Wertung / Nichtantreten / kampflose Spiele 
 

10.1 Einsprüche gegen die Wertung eines Pokalspiels müssen spätestens bis zum Ende der Frist für die 
TERMINBESTÄTIGUNG der nächsten Pokalrunde eingelegt werden. Nach Ablauf dieser Frist führt ein nachträglich  
festgestellter  Verstoß wie z.B. das Einsetzen nicht einsatzberechtigter Spieler in einer Partie nur noch zum 
Ausscheiden dieser Mannschaft aus dem laufenden Pokalwettbewerb, nicht aber zum nachträglichen Weiterkommen 
der unterlegenen Mannschaft. 

 
Berechtigte Einsprüche, die rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist für die TERMINBESTÄTIGUNG der nächsten  
Pokalrunde eingelegt  wurden, können dagegen auch noch zum nachträglichen Weiterkommen der zuvor unterlegenen 
Mannschaft führen. Daher wird allen Vereinen empfohlen, ein Pokalspiel nicht vor Ablauf der Frist für die 
TERMINBESTÄTIGUNG auszutragen, da die Pokalgegner erst mit Ablauf dieser Einspruchsfrist verbindlich 
feststehen. 

 
10.2 Ein Nichtantreten zu einem vereinbarten Spieltermin wird mit einem entsprechenden Ordnungsgeld geahndet. 


